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Vorwort 

Der Deutsche Rat für Internationales Privatrecht hat 1972 erste Vorschläge zur 
Reform des deutschen internationalen Sachenrechts vorgelegt (Vorschläge und 
Gutachten zur Reform des deutschen internationalen Personen- und Sachen-
rechts, vorgelegt im Auftrag der Zweiten Kommission des Deutschen Rates für 
Internationales Privatrecht von Dr. Wolfgang Lauterbach, Senatspräsident a. D. , 
Tübingen 1972). Diese Vorschläge wurden von der Ersten Kommission des 
Deutschen Rates auf Bitten des Bundesjustizministeriums am 6.17. November 
1981 einer Revision unterzogen und teilweise neu gefaßt. Auf der Grundlage 
eines Gutachtens von Drobnig hat dieselbe Kommission am 23. 6.1984 zusätzlich 
eine Kollisionsnorm für Transportmittel empfohlen. 

Das IPR-Neuregelungsgesetz vom 25. 7. 1986 hat auf eine Regelung des 
internationalen Sachenrechts - vorläufig - verzichtet. Der Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Ergänzung des Internationalen Privatrechts (außervertragli-
che Schuldverhältnisse und Sachen) - Stand vom 15. 5. 1984 (nicht veröffent-
licht) - sieht die Aufnahme eines 6. Abschnittes in das zweite Kapitel (IPR) des 
E G B G B vor. In diesem Abschnitt soll in den Artt. 43—45 das internationale 
Sachenrecht geregelt werden. Die vorgesehene Regelung enthält im wesent-
lichen eine gesetzesförmige Bestätigung der kraft Gewohnheitsrechts schon 
bisher geltenden situs-Regel und der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum 
Statutenwechsel bei rechtsgeschäftlichen Mobiliarsicherheitsrechten. 

Neuere Entwicklungen im Ausland und eine neubelebte wissenschaftliche 
Diskussion ließen es angezeigt erscheinen, die bisher vorgelegten Vorschläge 
noch einmal einer Prüfung zu unterziehen. Auf der Grundlage eines weiteren 
umfangreichen Gutachtens von Kreuzer hat die Erste Kommission des Deut-
schen Rates für IPR auf ihrer Sitzung in Heilbronn am 1.12. Juli 1988 die Materie 
erneut diskutiert. Das Ergebnis dieser Diskussion sind die vorstehend abge-
druckten Empfehlungen. Sie lehnen sich in der Artikelfolge an den Referenten-
entwurf an. 

Regensburg, im Januar 1991 Dieter Henrich 
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1. Teil: 

Vorschläge 
fiir eine Reform des deutschen internationalen 

Sachen- und Immaterialgüterrechts 

vorgelegt von der 
ERSTEN KOMMISSION DES DEUTSCHEN RATES FÜR INTERNATIONALES 

PRIVATRECHT 

Es wird folgende Ergänzung des Einfuhrungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch in der Fassung des IPR-Neuregelungsgesetzes vom 25.7. 1986 
vorgeschlagen: 

Sechster Abschnitt 
Sachenrecht und Immaterialgüterrecht 

Art. 43. Rechte an einer Sache 

(1) Rechte an einer Sache unterstehen dem am Lageort der Sache geltenden 
Recht. 

(2) Gelangt eine Sache, an der Rechte begründet sind, in einen anderen Staat, 
so können die Rechte nicht im Widerspruch zu der Rechtsordnung dieses Staates 
ausgeübt werden. 

Art. 43 a. Grundstücksimmissionen 

Für Ansprüche aus schädigenden Einwirkungen, die von einem Grundstück 
ausgehen, gilt Art. 40 Abs. 1 entsprechend. 
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Art. 44. In das Inland gelangende Sachen 

Gelangt eine bewegliche Sache in das Inland und ist der Erwerb eines dingli-
chen Rechts nicht schon vor dem Eintreffen im Inland vollendet, so gelten die im 
Ausland eingetretenen Vorgänge als im Inland erfolgt. 

Art. 45. Transportmittel 

(1) Rechte an Luft-, Wasser- und Schienenfahrzeugen unterliegen dem Recht 
des Herkunftstaats. Dieser wird bestimmt: 

1. bei Luftfahrzeugen durch die Staatsangehörigkeit, 
2. bei Wasserfahrzeugen durch die Registereintragung, 
sonst durch den Heimathafen oder Heimatort. 
(2) Gesetzliche Sicherungsrechte an diesen Fahrzeugen unterliegen dem 

Recht, das auf die zu sichernde Forderung Anwendung findet. 

Art. 46. Immaterialgüterrechte 

Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für dessen Gebiet 
ihr Schutz in Anspruch genommen wird. 
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Begründung der Vorschläge 

Z u A r t . 43: R e c h t e a n e i n e r S a c h e 

Rechte an einer Sache unterl iegen nach einer wel twei t anerkannten Regel der 
lex rei sitae. An dieser Grundregel ist festzuhalten. 

O b daneben im internationalen Mobil iarsachenrecht auch eine - begrenzte -
Parteiautonomie zugelassen werden sollte, ist eine neuerdings vieldiskutierte Fra-
ge. Für eine solche Par te iautonomie wi rd insbesondere ins Feld geführ t , daß 
durch sie das Schuldverhältnis und der dingliche Rechtsübergang einheitlich 
angeknüpf t werden könnten . Ferner könne durch eine Rechtswahl das P rob lem 
der sukzessiv anzuwendenden Rechtsordnungen be im Statutenwechsel im Fall 
internationaler Verkehrsgeschäfte oder bei den Sicherungsrechten entschärf t 
werden . 

Die B e f ü r w o r t e r der Par te iautonomie vermochten indessen deren Gegner 
bisher noch nicht von der Nützl ichkei t einer solchen Regelung zu überzeugen. 
Gegen die Par te iautonomie im internationalen Mobil iarsachenrecht (im interna-
tionalen Immobil iarsachenrecht steht eine Par te iautonomie nicht zur Diskus-
sion) spricht indessen, daß es im Schuldrecht u m inter-par tes-Beziehungen und 
Parteiinteressen geht, während im Sachenrecht auch die Rechtsbeziehungen zu 
Dr i t ten geregelt werden . Die Rechte Dri t ter , so wi rd gesagt, dür f t en durch die 
Wahl eines bes t immten Rechts nicht verkürzt werden . Diesem Einwand könn te 
zwar mit einer Formul ie rung begegnet werden , wonach eine Rechtswahl g u t -
gläubigen Dr i t ten oder generell Dr i t ten nicht entgegengehal ten werden kann (so 
Art . 104 Abs. 2 des schweizerischen IPR-Gesetzes). Würde m a n aber auf diese 
Weise die Wi rkungen der Rechtswahl auf die Parteien beschränken, dann m ü ß t e 
m a n die Frage nach der praktischen Relevanz der Rechtswahl stellen; denn in den 
problemat ischen Fällen geht es fast i m m e r u m die Dr i t tw i rkung . 

Aus diesen Gründen erscheint die Zulassung der Par te iautonomie im interna-
tionalen Mobil iarsachenrecht jedenfalls derzeit noch nicht empfehlenswer t . 
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Z u Art . 43 Abs . 1 

Art. 43 Abs. 1 sollte nach der Fassung des Referentenentwurfs folgenderma-
ßen lauten: 

»Entstehung, Änderung, Übergang und Untergang von Rechten an einer 
Sache unterliegen dem Recht des Staates, in dem sich die Sache befindet. Die 
sachenrechtlichen Vorschriften dieses Staates sind auch dann anzuwenden, wenn 
nach einer anderen Verweisungsvorschrift dieses Gesetzes das Recht eines ande-
ren Staates maßgebend wäre.« 

Art. 43 Abs. 1 S. 1 RefE umschreibt den Geltungsbereich der situs-Regel, 
allerdings begrenzt auf Entstehung, Änderung, Übergang und Untergang von 
Rechten. Von den Wirkungen dieser Rechte ist erst in Art. 43 Abs. 2 RefE die 
Rede, dort aber beschränkt auf den Fall des Statutenwechsels. Nicht geregelt ist 
das Wirkungsstatut bei Rechten an Sachen, die ihren Lageort nicht geändert 
haben. Vor die Alternative gestellt, auch noch die Wirkungen der Sachenrechte 
in die Grundregel (Art. 43 Abs. 1 S. 1 RefE) aufzunehmen oder auf die Enumera-
tion zu verzichten und sie durch einen Sammelbegriff (»Rechte an einer Sache«) 
zu ersetzen, entschied sich die Kommission für die letztere Lösung. 

Art. 43 Abs. 1 S. 2 RefE sollte klarstellen, daß der sachenrechtliche Numerus 
clausus des Belegenheitsstaates nicht beeinträchtigt wird durch sachenrechtliche 
Typen, die sich aus einem Gesamtstatut (Erbstatut, Güterrechtsstatut) ergeben 
und im Belegenheitsstaat unbekannt sind (z. B. Generalhypothek, Vindikations-
legat). Die Formulierung gibt indessen zu Mißverständnissen Anlaß. Sie könnte 
dahin verstanden werden, daß das Gesamtstatut durch das Recht des Lageortes 
völlig verdrängt wird. Das entspräche aber nicht der bisherigen Rechtslage. Die 
bisherige Rechtslage zu ändern, besteht keine Veranlassung. Nach welchem 
Recht die Erben Eigentümer des Nachlasses werden oder im Fall einer Güterge-
meinschaft Miteigentum entsteht, sollte auch weiterhin grundsätzlich das Erb-
statut oder das Güterstatut bestimmen. Daß von diesem Grundsatz Ausnahmen 
zu machen sind, wenn das Gesamtstatut dingliche Rechte vorsieht, die dem 
Belegenheitsstatut unbekannt sind, ist unstreitig. Das rechtfertigt einen Verzicht 
auf eine ausdrückliche Regelung. Eine Nichtregelung istjedenfalls besser als eine 
zu Mißverständnissen Anlaß gebende Vorschrift. 

Z u Art . 43 Abs. 2 

Art. 43 Abs. 2 lautete in der Fassung des Referentenentwurfs (in Anlehnung an 
einen früheren Vorschlag des deutschen Rates): »Gelangt eine Sache, an der 
Rechte begründet sind, in einen anderen Staat, so unterliegen die Wirkungen 
dieser Rechte dem Recht des Staates, in den sie gelangt ist.« 

Diese Formulierung ist vor dem Hintergrund des Art. 43 Abs. 1 zu sehen, der 


